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Verfahren für die Beantragung einer 
Gläubiger-Identifikationsnummer 

(Creditor Identifier) 
im SEPA-Lastschriftverfahren 

(Verfahrensbeschreibung Gläubiger-Identifikationsnummer) 
 
 
 

1 Allgemeines 
 
1.1 Die Deutsche Bundesbank vergibt in Abstimmung mit 

der deutschen Kreditwirtschaft zentral für natürliche und 
juristische Personen sowie für Personenvereinigungen, 
die ihren Hauptwohnsitz bzw. Hauptgeschäftssitz in der 
Bundesrepublik Deutschland haben, und für Stellen der 
öffentlichen Verwaltung (im Folgenden Antragsteller 
genannt) die für die Erteilung von Mandaten sowie für 
den Einzug von Lastschriften auf Basis der Verfahrens-
regeln des EPC1 für das SEPA2-Lastschriftverfahren 
erforderliche Gläubiger-Identifikationsnummer. Diese 
kann im gesamten SEPA verwendet werden3. In 
Verbindung mit der Mandatsreferenznummer ermöglicht 
sie die Prüfung des Mandats durch den Zahlungspflichti-
gen und/oder die Zahlstelle. 

 
1.2 Die Vergabe der Gläubiger-Identifikationsnummer erfolgt 

unabhängig von den rechtlichen Eigenschaften und der 
wirtschaftlichen Situation des Antragstellers und enthält 
keine diesbezüglichen Aussagen oder Bewertungen der 
Deutschen Bundesbank. 

 
Mit der Zuteilung einer Gläubiger-Identifikationsnummer 
ist keine Zulassung zum Einzug von Lastschriften auf 
Basis der Verfahrensregeln des EPC für das SEPA-
Lastschriftverfahren verbunden. Diese kann nur durch 
den kontoführenden Zahlungsdienstleister des Antrag-
stellers erfolgen. 

 
1.3 Der Antrag auf Vergabe einer Gläubiger-Identifikations-

nummer kann ausschließlich über die Internet-Seite der 
Deutschen Bundesbank (www.glaeubiger-
id.bundesbank.de) gestellt werden (Antragstellung). 
Eine Antragstellung auf schriftlichem oder telekommuni-
kativem Wege ist nicht möglich.  

 
1.4 Die Antragstellung kann unmittelbar durch den Antrag-

steller selbst oder durch einen entsprechend Bevoll-
mächtigten erfolgen (z. B. durch eine Mitarbeiterin/einen 
Mitarbeiter des Antragstellers, durch den konto-
führenden Zahlungsdienstleister des Antragstellers oder 
durch einen Konzern für seine Tochtergesellschaften).  

 
1.5 Jeder Antragsteller kann nur eine Gläubiger-Identi-

fikationsnummer beantragen. Sofern mehrere Gläubi-
ger-Identifikationsnummern beantragt werden, wird nur 
der zuerst gestellte Antrag beachtet. 

 
2 Verfahren der Antragstellung 
 
2.1 Auf der Internet-Seite der Deutschen Bundesbank 

(www.glaeubiger-id.bundesbank.de) wird das Antrags-
formular zur Verfügung gestellt. Durch die Eingabe der 
abgefragten Daten und deren Freischaltung wird der 
Prozess der Antragstellung initiiert. 

 
2.2 Die Übertragung der Daten in das System der 

Deutschen Bundesbank erfolgt unter Nutzung einer ge-
sicherten Verbindung (https). Die weitere Kommuni-
kation mit dem Antragsteller bzw. dem Bevollmächtigten 
im Rahmen der Antragstellung und die Mitteilung der 
Gläubiger-Identifikationsnummer erfolgt ausschließlich 
per E-Mail. Hierzu ist bei Antragstellung eine E-Mail-
Adresse anzugeben. Sofern die angegebene E-Mail-
Adresse nicht existiert oder die Zustellung von Mit-
teilungen an diese E-Mail-Adresse technisch nicht 
möglich ist, kann das Antragsverfahren nicht durchge-
führt werden; die Antragsdaten werden gelöscht. 

                                            
1 European Payments Council 
2 Single Euro Payments Area 
3 d. h. in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie den 

übrigen EWR-Staaten (Island, Liechtenstein, Norwegen) und der 
Schweiz. 

 
 
2.3 In einem nächsten Schritt wird der Antragsteller bzw. der 

Bevollmächtigte per E-Mail aufgefordert, die Antrags-
daten zur weiteren Verarbeitung freizuschalten. Sofern 
die Freischaltung nicht innerhalb von 10 Kalendertagen 
nach Antragstellung erfolgt, werden die Antragsdaten 
gelöscht und das Antragsverfahren beendet.  

 
2.4 Nach erfolgter Freischaltung der Antragsdaten wird die 

Gläubiger-Identifikationsnummer mit einem Mitteilungs-
schreiben per E-Mail an die angegebene E-Mail-
Adresse versandt. Dieses Mitteilungsschreiben ist dem 
kontoführenden Zahlungsdienstleister des Antrag-
stellers, mit dem dieser einen Inkassovertrag über den 
Einzug von Lastschriften auf Basis der Verfahrensregeln 
des EPC für das SEPA-Lastschriftverfahren abschließt, 
vorzulegen. 

 

3 Änderung der Antragsdaten 
 
3.1 Sofern sich Änderungen in der Person des Antrag-

stellers ergeben, ist eine neue Gläubiger-Identifikations-
nummer zu beantragen. Die bisherige Gläubiger-Identifi-
kationsnummer ist schriftlich zur Löschung aufzugeben. 

 
3.2 In Abweichung zu Nr. 3.1 ist eine neue Gläubiger-

Identifikationsnummer nicht zu beantragen, wenn sich 
die Änderungen in einem Wechsel des Namens, der 
Firma oder des Gesellschafterbestands erschöpfen oder 
ein identitätswahrender Rechtsformwechsel vorliegt.  

 
Dasselbe gilt, wenn sich lediglich die inländische 
Geschäftsadresse oder die Daten zur Ansprechperson 
ändern. 

 
Der Antragsteller hat jedoch auf Verlangen der 
Deutschen Bundesbank oder seines kontoführenden 
Zahlungsdienstleisters den Nachweis zu erbringen, dass 
durch die Änderungen seine Identität im Übrigen ge-
wahrt bleibt. 
 

3.3 Wird ein Geschäft als Ganzes auf einen neuen Rechts-
träger übertragen, ist in Abweichung zu Nr. 3.1 die 
Gläubiger-Identifikationsnummer des aufnehmenden 
Unternehmens zu verwenden. Die bisherige Gläubiger-
Identifikationsnummer ist schriftlich zur Löschung aufzu-
geben. 

 
4 Entgelte 
 
Die Vergabe und Verwaltung der Gläubiger-Identifikationsnum-
mer erfolgt entgeltfrei. 
 


